
AMTSBLATT _ 
DER STADT HÜCKELHOVEN 

INHALT: 

Öffentliche Bekanntmachungern betreffend: 

1. Einladung zur 30, Sitzung des Rates der Stadt Hückelhoven am Mittwoch, dem 

09.04.2025, um 18:30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 7, 

41836 Hückelhoven 

2. Bekanntmachung ÜDET EltermbehtTäge ab 01082025 ür 

Kindertageseinrichtungen und für Kindertagespflege (für Kinder von der Geburt 

bis zur Vollendung des 2, Lebensjahres) 

3. Bekanntmachung über das Freibleiben eines Sitzes im Rat der Stack 

Hückelhoven 

4. Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 

die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt 

Hückelhoven am 14. September 2025 sowie eine ggf. erforderliche Stichwahl am 

28, September 2025 

5_ Bekanntmachung betreffend die Umwandlungsverfahren an den katholischen 

Grundschulen Brachelen und Kleingladbach in Gemeinschaftsgrundschulen 

gemäß Beschluss des Stadtrates vom 18.09.2024 

Erscheinungstag: 

Nr. 6/2025 04.04.2025



HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES IST DER 
BÜRGERMEISTER DER STADT HÜCKELHOVEN 

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN: 

Kostenlos erhältlich: 

- ‘an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung 
Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteuilplatz 

- abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung 
Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik 

„Aus dem Rathaus/Amtsblatt“ 

- @5 kann auch als Benachrichtigung per E-Mail abonniert 

werden 

Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven, 
Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven, oder an 

info@hueckelhoven.de zu richten. 



Stadt Hückelhoven 

Hückelhoven, 31, März 2025 

EINLADUNG 

zur 30. Sitzung des Rates der Stadt Hückelhoven 
im Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven. 

Datum: Mittwoch, den 09.04.2025 Uhrzeit: 18:30 Uhr 

nung: 

I: ntlicher Teil 

4. Kurzbericht des Bürgermeisters 

2. Beratung und Beschlussfassung über Ausschussempfehlungen! 
Bestätigung von Beschlussempfehlungen der Ausschüsse 

2.1. 17, Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 10, März 2025 

2.1.1. Verlängerung der plusKitas/Sprachförderkitas ab 01.08.2025 
Vorlage: 1074/2025 

2.1.2. Zweckbindung von U3-Betreuungsplätzen 
hier: Flexibilisierung der Belegungsmöglichkeit gem. 5 55 Abs. Z Satz 

2 KiBiz 
Vorlage: 1064/2025 
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2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

293 

204 

2.3.5. 

11. Sitzung des Schulausschusses am 27. März 2025 

Eingangsklassenbildung an den Grundschulen im Schuljahr 2025/26 
auf Grundlage der Kommunalen Klassenrichtzahl 
Vorlage: 1077/2025 

Verwendung der Investitionsmittel aus dem Startchancenprogramm 
NRW an der GGS An der Burg 
Vorlage: 1092/2025 

26. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 1. April 2025 

Bebauungsplan 1-237-0, Hückelhoven, Am Lieberg; 
hier: Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes nach 

5 13a BauGB und Beschluss zur Offenlage 
Vorlage: 1113/2025 

62. Änderung des Flächennutzungsplanes, Dovaeran, 
Freiflächenphotovoltaikanlagen Loher Heide: 
hier: a) Beschluss über das Ergebnis der Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach & 3 Abs, 1 BauGB und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 5& 4 Abs. 1 BauGB 

b) Beschluss zur Offenlage 
Vorlage: 1107/2025 

Bebauungsplan 4-228-0, Doveren, Freiflächenphotovoltalkanlagen 
Löher Heide: 
hier: a) Beschluss über das Ergebnis der Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach 5 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach & 4 Abs.1 BauGB 

b) Beschluss zur Offenlage 
Vorlage: 1106/2025 

Bebauungsplan 5-239-0, Hilfarth, ehemalige Matratzenfabrik: 
hier: Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanentwurfes 
Vorlage: 1114/2025 

65. Änderung des Flächennutzungsplanes, Rurich, Dr.-Bäumker-Straße/ 
Kippinger Straße; 
hier: a) Beschluss über das Ergebnis der Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach & 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und 
der Behörden und sonsligen Träger öffenlicher Belange nach 
&5 4 Abs. 1 BauGB 

b) Beschluss zur Offenlage 
Vorlage: 1109/2025 
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2.3.6. 

2.4, 

8.1. 

Bebauungsplan 9-220-0 Rurich, Dr.-Bäumker-S
traße / Kippinger Straße; 

hier: a) Beschluss über das Ergebnis der Beteillgung der 

Öffentlichkeit nach &$ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlic
her Belange nach 

5 4 Abs. 1 BauGB 
b) Beschluss zur Offenlage 

Vorlage: 1100/2025 

Evtl. welitere Beratungen Uund Beschlussfassungen Üüber 

Ausschussempfehlunge/Bestätigungen Von B
eschlussempfehlungen 

der Ausschüsse 

Umbesetzung von Gremien, Gesellschaften/Ve
rbänden und sonstigen 

Organisationen 
Vorlage: 1134/2025 

Erlass einer Satzung zur Änderung der Wahlordnung 
vom 12.12.2024 

ür die am 14.09,.2025 siattfindende Wahl der direkt in den 

Integrationsrat zu wählenden Mitglieder 

Vorlage: 1135/2025 

Verleihung der Ehrengabe der Stadt Hückelh
oven 

Vorlage: 1112/2025 

Beschluss einer Veränderungssperre nach 514 BauGB für den 

Bebauungsplanbereich "5-239-D, Hiltartn, ehemalig
e Matratzenfabrik” 

Vorlage: 1115/2025/1 

Beschluss zur zweiten Verlängerung der Verän
derungssperre nach 8& 17 

Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan "6-224-
0, Ratheim, Krickelberger 

StraßeiKirchatraße” 
Vorlage: 1136/2025 

Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, 

Auszahlungen und Verpflichtungsermä chtigungen 

Blockheizkraftwerk Hückelhoven; 

hier: Genehmigung überplanmäßiger Auszahlungen 

Vorlage: 1088/2025 
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8.2. 

8.3. 

9.4. 

9.2. 

10. 

Genmehmigung einer üb
ernlanmäßigen Auszahl

ungsermächtigung bei 

ASK 109010004.7852000 (I
nHK, Umgestaltung Eventfl

äche Schacht 3) 

Vorlage: 11322025 

Evtl. weitere Genehmigungen VON außer- und überplanmäßigen 

Aura en Auszahlungen und 
Vnrpfliuhtunguurrnäf- hti

gungen 

Genehmigung von Drirl
glichhnitunuchel:lungun

 

Ganahmigung Von Drin
glichkeitsbeschlüssen; 

hier: Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung zur 

Baumaßnahme: BV Jun
kerberg_Ballspielplatz 2

025 Hückelhoven 

- Landschaftsbau” 

Vorlage: 1133/2025 

Evtl. weitere Genehmigung
en von Dringlic hkeitsents

cheidungen 

Mitteilungen 
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IL Nichtöffentlicher Tail 

441. 

11.1. 

14.1.9. 

11.1.2, 

11.2. 

11.2.1. 

113 

11.3.1. 

1142 

11.4. 

12. 

12.1. 

12.2. 

Beratung und Beschlussfassung über Ausschussempfehlungen/ 

Bestätigung von Beschlussempfehlungen de
r Ausschüsse 

14. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am 12. März 2025 

Miederschlagung von Forderungen 

Vorlage: 1010/2024 

Niederschlagung von Forderungen 

Vorlage: 1058/2025 

8. Sitzung des Ausschusses für Sozial
es, Senloren und Integration vom 

13. März 2025 

Abschluss eines Anschlussmietvertrages für d
as Übergangswohnheim 

"Kaphof" in Hilfarth 
Vorlage: 1052/2025 

11. Sitzung des Schulausschusses am 2
7. März 2025 

Besetzung der vakanten Schulleitungsstelle d
er St. Martin -Grundschule 

Brachaelen; 

hier: Stellungnahme des Schulträgers gemäß &5 61 Absatz Z des 

Schulgesetzes (SchulG) 

Vorlage: 1090/2025 

Beschaffung von Schulbüchern für das Schu
llahr 2025/26 

Vorlage: 1080/2025 

Evtl. weitere Beratungen und Beschlussfassungen Üüber 

Ausschussempfehlungen/Bestätigungen vo
n Beschlussempfehlungen 

der Ausschüsse 

Vergaben 

Vergabe: Ausbau des Ortsmittelpunktes Hilfarth; 

hier: Straßen- und Kanalbau 

Vorlage: 1137/2075 

Evtl. weitere Vergaben 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18. 

Grundstücksangelegenh
eiten 

Vertragsangelegenheite
n 

Genehmigung von 

Auszahlungen und Ve 
außer- 

rpflich 
und überplanmäßigen Aufwendungen, 

tungsermächtigungen 

Genehmigung von üflngflch
hui'tüunhv;hu*.duflüüfl 

MittelungeN 

Kleme Anfragen 
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Bekanntmachung 

Elternbeiträge ab 01.08.2025 

Die Elternbeiträge werden au der Grundlage der Satzung der Stadt Hückelhoven über 
cie Erhebung von Eltembeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für 

Kinder und von Leistungen der Kindertagespflege vom 17.06.2020 festgesetzt. 

Gem. 56 Abs, 2 Satz Z der 0.8. Salzung erhöhen sich zum 01,08.2025 die Beiträge um 
9,49 %. Die Änderung der Elternbeiträge erfolgt jeweils im selben Verhältnis: und mit 
Wirkung zum selben Zeitpunkt wie- die Anpassung der Kindpauschalen gemäß S& 37 Abs 
1 KiBIiz In der ab 01.08.2020 gültigen Fassung. 

Eiternbelträge für Kindertageselinrichtungen und für Kindertagespilege 

{für Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des Z. Lebensjahres) 

| Beitreuungszeit | Betreuungszeit | Betreuungszeit ; ] 
25 Stunden 35 Stunden | 45 Stumdern 

EKn Jahresein- wichent!ch wöchentlich wöchent!ich 

stufer kommern 

Beiträge Beträge Beiträge 
pra Man pra Monat ara Manal 

_Mr 1 bis 18.000,- € - - aı 

Mr 2 bäs 27. - - - 

] 
HMir. 3 \ bis 38.000,- € 11628 163,97.£ 2237 

Mlır. 4 bl 50.000- € 7550 € 246,59€ 316.15 € 

Nr. 5 bis 52.000,- € 23295 € 325,23.€ 41903 € 

Nr. 6 _bis 74.000,- € 263,20 € 36760 E 57349 € 

LNF7_____ bls B6.000,- € 316,15 € 441L73.€ 56877 € 

Nr B_ bis 532.000- € 3691 € 515.84€ 56405 | 

Nr 9 bis 110.000- € 41130 € 57450.€ 739,96 € 

Nr 10 über H0.000,- € 45884 € 540,81€ 82563 € 
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Eiternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und für Kindertagespflege 

{für Kinder ab 2 Jahren) 

|  Betrauungszeit Betreuungszelt Betreuungstzelt 

25 Stunden 35 Stundern 45 Stundern 
| Einkommens- Jahresein- Wöchentlch wöchentlch wöchentlich 

stufen kommen | 

| ! Beitröge Belräge Beiträge 
pro Maonai pro Manat pro Monat 

| 

Mr bis #8.000,- € - - - 

Nr 2 _ |_bis 27.000,- 5 - + s 

Mr 3 ._bis 38.000,- € 65,57.€ 76.03€ 105,84'€ 

blr 4 bis _ 50.000- € 11044 € 12705 € 7397 € 

Nr. 5 bis- 62.000,- € 7397 € 967 € 26927 € 

Nr. 6 bis 74.000- € 22044 € 26320 35658 € 

Nr. 7 bis B6.000,- € 27382 € 31466 € 42812 € 

Nr. B bis 58.000,- € 31919 € 36760 € 49918 € 

Nr. 9 bis 110,000,- € 35919 € 42139 € 57180 € 

\Ar 10 über 110.000,- € 40389 € 48062 € 55201 

Die vorstehenden Elternbeitragstabellen werden hiermit gemäß 5 6 Abs. 2:5.3 
der 6.a. Satzung öffentlich bekanntgemacht, 

Hückelhoven, 20.03.2025 

Der Bürgermelster 

Bernd Jansen 
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STADT HÜCKELHOVEN 
Der Wahlleiter 

BEKANNTMACHUNG 
über das Freibleiben eines Sitzes im Rat der Stadt Hückelhoven 

Frau Stadtverordnete Renate Lippert, wohnhaft Am Ringofen 15, 41836 Hückelhöven, 
hat gegenüber einem von mir beauftragten Mitarbeiter der Stadt Hückelhoven am 20.03.2025 zur Niederschrift erklärt, dass sie mit soforliger Wirkung auf das anlässlich 
der Kommunalwahl vom 13.09.2020 aus der Reserveliste der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN gewonnene Amt als Stadtverordnete im Rat der Stadt Hückelhoven verzichtet, Somit ist Frau Renate Lippert am 20.03.2025 aus dem Rat der Stadt 
Hückelhoven ausgeschieden. 

Nach 5 45 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) In der zurzeit geltenden Fassung 
tröffe Ich zunächst folgende Feststellungen: 

Auf Frau Renate Lippert folgt als rangnächster Bewerber in der Reserveliste der Partei Bündnis S0/DIE GRÜNEN Herr Felix Eike, Bergerhof 1, 41836 Hückelhoven. Der 
Bewerber jst jedoch zwischenzeitlich aus dem Stadtgebiet Hückelhoven Weggezogen 
und erfüllt damit nicht mehr die Wählbarkeitsvoraussetzungen für ein Ratsmandat (5 
12 KWahlG). 

Sodann Ist Herr Hans-Georg Lippert, wohnhaft Am Ohof 15, 41836 Hückelhoven, auf der Reserveliste der vorgenannten Partei als rangnächster Bewerber benannt. Harr 
Lippert hat aflerdings mit Erkfärung vom 20.03.2025 die VWVahl zum Stacdtverordneten 
im Rat der Stadt Hückelhoven abgelehnt. 

Die Reserveliste der Partei Bündnis S0/DIE GRÜNEN ist damit arschöpft, 

Ich stelle daher nach 545 Abs, 6 Satz 1 KWahlG das Freibleiben des Sitzes im Rat 
der Stadt Hückelhoven fast. 

Gegen diese Feststellung können 

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Partejen und 
Wählergruppen, die an der Wahl am 13.09.2020 teilgenommen haben, sowie 

= die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben. 
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Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter im Rathaus Hückelhoven, Ralhausplatz 1, 41536 Hückelhoven, schriftlich oder müncdlich zur Niederschrift zu erklären. 

l-fuclchhnvm, 21.03.2025 
j | | 

Dr-Örtmanns 
Wahlleiter 
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Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 

Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

und der Vertretung der Stadt Hückelhoven 

am 14. Saptember 2025 

sowie eine agf. erforderliche Stichwahl 

am 28. September 2025 

Gemäß 56 24 und 75 b der Kommunalwahlordnung —- KWahl0 — vom 37. August 1993 (GV. NRW. 

5 592, 967), zuletzt geändert durch Vererdnung vom 13; Februar 2025 (GV. NRW. 5. 256), fordere 

ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und 

der Vertretung der Stadt Hückelhoven am 14 September 2025 sowie eine gg!. ertorderliche 

Stichwahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 28. September 2025 auf, 

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke entsprechend der Anlagen zur KWahl0
 zu 

verwenden, die vom Wahlletter der Stadt Hückelhoven, Rathausplatz 1, 41 836 Hückelhoven, 

Zimmer: E 05 (Wahlamt), während der Dienststunden 

montags. bis freitags: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

möntags: 14.00 Uhr bis 1600 Uhr 

dannersiags 1:4.00 Uhr bis 1730 Uhr 

kostenfrei abgegeben werdern. 

Auf die Bestimmungen der 6515 bls 17 sowie der 55465 und 46d Abs.1 bis 5 des 

Kommunalwahlgesetzes — KWahlG — in der Fassung der Bekanntmachung vom 30 Juni 1998 (GW. 

NRWW. &. 454 ber. . 508 und 1999 S_ 70). zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05 

Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), der 55 25 und 26 sowle der 55 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 

Insbesondere bitte ich zu beachten:! 

1. Allgemeines 

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesel
zes 

(Partejen), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen 

Wahlberechtigten (Einzelbewerbern’ Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine 

Reserveliste, eingereicht werden. 

1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kannn In einem Wahlvorsch
lag 

Aur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hie
rzu 

gewählt worden 11 Kommt eine deratige Versammmiung TICM ZUSÄGTGE, 5D KAMT e Parlel o
der 

Wählergruppe Ihre Bewerber/Bewerberinnen In einer Versammlung von Wahlberechtigten 
aufstellen lassarı 

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union {(Unionsbürger‘ 

Unlansbürgerinnen) sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar 

Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festegung der Reinentolge der
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Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer 
Bewerberin / als Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerberleine andere 
Bewerbernn. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritis der Versammlung Im 
Wahlgebiet wahlberechtigt jst, JedenJede stimmberechtigte TeillnehmernTeilnehmerin der 
Versammlung ist _ WVürschlagsberechtigt. Den Bewerberm/Bewerberinnen und 
ErsatzbewerbemvErsatzbewerberinnen |st Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammiung n angemessenen Zeit vorzustellart. 

Als VertreterVertreternin für eine Vertreterversammlung kannn nur gewählt werden, wer am Tage 
des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist 

Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und dije Bewerber’Bewerberinnen 
sind frühestens ab dem 01. August 2024 die BewerbenBewerberinnen für die Wahlbezirke 
frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der Eintellung des Wahlgebietes in Wahlbezirke 
zu wählen, 

Die in der Satzung der Pärtel oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kannn gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch tst die Abstimmung zu wiederholen, Ihr Ergebnis ist endgültig. 

Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Verfreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfählgkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammliung sowie über das 
\Verfahren für die Wahl des Bewerbersider Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen 
durch ihre Satzungen. 

Eine Ausfertigung der Niedarschrift über die Wahl der Bewerben/der Bewerberinnen mit Angaben 
über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, 
Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit. dem 
\Wahlvorschlag einzureichen, 

Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von diesem/dieser bestimmte 
Teilnehmer/ Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl des Bawerbers’'der Bewerberin für das Amt des Bürgermeistersider Bürgermeisterin und 
der Bewerber/ Bewerberinnen für die Vertretung In geheimer Abstimmung ermfolgt. sind. 
Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf Zzu 
Ersirscken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewarber/Bewerberinnen und die 
Bestimmung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind. 

im Falle eines Einspruchs nach 5& 17 Absatz 6 KWahlG ist mit dem Wahlvorschlag auch eine 
Niederschrift über die wiederholte Abstimmung,. mit. daen nach 5 17 Absatz 8 KWahlG 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt, einzureichen 

Der nochmallgen Einreichung dieser Dokumente bedarf es nicht, sowelt eine Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherungen an Eides stalt einem anderen Wahlvorschlag im 
Wahlgebiet beigefügt sind. 

Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlags. 

1.318t die Fartei oder Wählergruppe in der m Zeitpunkt der Wahlausschreibung aufenden 
Wahlperiode nicht ununterbrochen In der zu wählenden Vertretung der Stadt Hückelhoven, In 
der Vertretung des Kreises Heinsberg, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem 
Land im Bundestag vertreten, sa kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie 
nachweist, dass sie über einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine 
schriftliche Satzung und ein Programm verfügt und zusätzlich, dass die Namen der 
Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm anl'Waiü'gly: Hpfün’tg.häipd



dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß 5 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Z, Abs, 4 des 
Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter 
eingereicht haben, 

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemaß & 15 Abs, 2 Satz 2 KWahlG dem 
Bundeswahlleiter die Unterlagen ‚eingereicht haben und wo. und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf Bestätigung der ördnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von 
Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, hat das Ministerium des Innern mit 
Bekanntmachung vom 10. Februar 2025 öffentlich bekannt gemacht (MBI. NRW. S, 361). 

Reicht die Partei oder Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so brauchen 
diese Nachweise nur einmal eingereicht werden, 

1.4 Nachweise und Erklärungen nach &5 158 KWahlG für Wählergruppen und 
Einzelbeawerber/Einzelbewerberinmen: 

Wählergruppen, die nacht 5 2 Absatız 1 des Wählergruppentransparenzgeselzes vm 25. März 
2022 (GW_NRW. 5 412) In der jeweils geitenden Fassung zur Rechenschaftslagung verpflichtet 
sind, haben dem Wahlvorschlag nach 5 15a Absatz 1 KWahlG außerdem die Bescheinigung 
beizufügen, die ihnen der Präsident des Landtags nach &5 4 Absatz 2 des 
Wählergruppentransparenzgesetzes über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte über die 
letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. Bei Wählergruppen die bezüglich des 
letzten, nicht. aber bezüglich des vorletzten abgeschlossenen Rechnungsjähres zur 
Rechenschaftslegung verpflichtet sind, ist die Beifügung der Bescheinigung für das letzte 
abgeschlossene. Rechnungsjahr . ausreichend. Hat eine Wählergruppe die fristgerechte 
Einreichung der Rechenschaftsberichte nach 5 4 Absatz 1 Cjes 
Wählergruppentransparenzgesetzes versäumt, kannn sie die Einreichung der 
Rechenschaftsberichte beim Präsidenten des Landtags bis zur Zulassung des Wahlvorschlags 
nachholen, Soweit die Frist zur Einreichung des Rechenschaftsberichts nach 5& 4 Absatz 1 des 
Wählergruppentransparenzgesetzes zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch 
nicht abgelaufen ist, Ist für das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr die Vorlage ‚elner 
Erklärung nach 5 15a Absatz 2 KWahlG ausreichend, aus der sich ergibt, ob und in welcher 
Gesamthöhe die Wählergruppe in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten 
hatı Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß 5& 2 Absatz 2 Salz 4 des 
Wählergruppentransparenzgesetzes sind hierbei anzugeben. Die Erklärung näch & 15a Absatz 
£ KWahlG Ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zuständigen 
Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und sall nach dem Musier der Anlage 27 eingereicht 
werden, Reicht die Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge Iim Wahlgebiet ein, so. brauchen 
diese Nachweise nur einmal eingebracht zu werden. 

Wähleraruppen, die nicht zur Rechenschaftsiegung nach 5 2 Absalz 1 des 
Wählergruppentränsparenzgesetzes verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschläg eine Erklärung 
nach 5 153 Absatz 2 KWahlG beizufügen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe 
sie In den vorangegangenen zwälf Monaten Zuwendungen erhalten haben; Zuwendungen eines 
einzelnen Zuwenders gemäß 5 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppentransparenzgesetzes sind 
hierbei anzugeben. Die Erklärung nach 5 15a Absatz 2 KWahlG Ist von der im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen 
und soall nach dem Muster der Anlage 27 eingereicht werden, Reicht die Wählergruppe mehrere 
Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so braucht die Erklärung nur sinmal eingebracht zu werden 

Dem Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers/einer Einzelbewerberin Ist eine Erklärung nach & 
15a Absatz 7 in Verbindung mit 5 15a Absatz 2 KWahlG beizufügen, aus der Sich ergibt, ob und 
in weicher Gesamthöhe er oder sie in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen zum 
Zwecke seiner oder ihrer Bewerbung und Wahlkampfführung vonm Dritten erhalten hat; 
Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß 5& 2 Absatz Z Satz 4 des 
Wählergruppentransparenzgesetzes sind hierbei anzugeben. Die Erklärung nach 5 15a Absatz 
2 KWahlG Ist zu unterzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage 27 eingereicht werden. 
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1.5 

2. 

21 

Z2 

23 

Reicht der Einzelbewerber/die Einzelbewerberin
 mehrere Wahlvorschläge ım Wahlgebiel eln S0

 

braucht die Erklärung nur einmal beigebracht z
u werden. 

Frauen und Männer schen gleichmäßig. { Yartreiungskörperschaften reräs
entjart. sein 

(Geschlachterparität). Bei der Aufstellung der Wahlvors
chläge sind Parteien und Wählergruppen 

aufgefordert, Geschlechterparität anzustreben.
 

Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermei
sters/der Bürgermetsterin 

Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeist
ers/der Bürgermmeisterin können auch von Par

teien 

und Wärlergrupben gemeiniSet BT
B In dieseam Fall ist. der Bewerber/die 

Bewerberin entweder in einer gemeinsamen Versamm
lung ader In getrennten Versammlungen 

der beteiligten Wahlvorschlagsträger In geheimer
 Abstimmung zu wählen. Die Träger des 

gemainsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen/keine andere als den/die 

gemeinsamen/gemeinsame Beawerberin wä
hlen und zur Wahl vorschlagen. 

Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermei
sters/der Buürgermeisterin sall nach dem Must

er 

der Anlage 11d zur KWahlQ eingereicht werden
. Er muss ertnaften: 

_ den Mamen und gaf. die Kurzbezeichnung der Partel oder Wählergruppe, die den 

\fanivorschlag einrelcht, arndare Wablorschläge können durch ein Kenmwort des 

Wahlvorschlagsirägers gekennzeichnet we
rden; 

— Familenname, die Vornamen, Beruf, Gebu
rtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwo

hnung), 

E-Mail-Adresse, Telefannummer sowie Stantsa
ngehörigkeit das Bewerbers/der Bewerberirt, 

Der Wahlvorschlag. soll ferner Namen und Anschriften sowie Telefo
nnummer und E-Mail- 

Adresse der Vertrauensperson und der steil
vertretenden Vertrauensperson enthalten, Jade

r 

Träger eines Qgemeinsamen Wahlvorschlags sol eine Venrauensperson un eine 

stellvertretende Vertrauensperson benennen. 

Der Wahlvorschlag einet Partei Oder WahleTgru
ppe TaSs 450 er für das Wahlgebiet zum 

Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leit
ung unterzeichnet sein (& .15 Abs, 2 Satz 1 K

WahlG). 

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den
 für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen alle

r 

betellaten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei
 anderen Wahlvorschlägen MUSS def 

Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlv
orschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sei

n 

Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürge
rmeisterin wählbar ist, kann sich selbst 

vorschlagen. 

Wahlvorschläge der unter Mr 1.3 genannte
n Parteien und Wählergruppen müssen auß

erdam 

von mindestens 210 Wahlberechtigten der Stadt Hückelhoven persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sein; dies git auch für Wahlvorschläge von 

Einzelbewerberm/Einzelbewerberinnen. Dies 
gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermelster 

als 

Bewerber vorgeschlagen wird (5 48 d Abs. 1 Satz 3 KivahlG). Die Wahlberechtigung ist 

nachzuweisen. Die ©ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem MNachweis der 

Wahlberechtigung bis. zum. Ablauf der Einrelchungsfrist ist Voraussetzung für das 

Vorllegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei den
n, der Nachweis kann infolge von 

Umständen, die der Wahlvorschlagsträg
er nicht zu verireten hal, nicht bag 

erbracht werden. 

Unterstützungsunterschriften für gemeinsaäme 
Wahlvorschläge sind nur beizubringen, Wenn a

lle 

beteiligten Wahlvorschlagsträger unter d
le in Mr. 13 genannten Farteien un T

D 

fallen. 
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2.4 Musz ein Wahlvorschlag von mindestens 210 Wahlberechtigten u
nterzeichnet sein, so sind die 

Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 146 zur KWa
hlO zu erbringen. Dabel ist 

insbesondere Folgendes zu beachten: 

— Die Formbilätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfre
i geliefert. Bei der 

Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partel oder Wählerg
ruppe, 

die _ den Wahlvorschlag ‚einreichen Will, bei Einzelbewerbern/Einzeibewerberinnen das 

Kannwort. sowie Familienname, die Vornamen und Wo
hnort des/der vorzuschlagenden 

Bewerbers/Bewerberin, sowle die Kontaktdaten, die in die Dat
enschutzhinweise auf der 

Rückseite der Anlage 146 unter Nr. 3 aufzunehmen sind, anzugeben, Der Wahlleiter hat
 

diese Angaben auf den Formblättern ZU VErmSrken. 

— Die Wahlberachtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem 

Fotmoal DeTSÖTch ur Hamdechriich brelben‘ ia Angaben zum Familiennamen, 

Vomamen, Geburtsdatum und: zur Anschrift (Hauptwaohnung) des Unterzeichners/der 

Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vo
m Unterzeichner/von der 

Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt werde
n. Es sallen E-MaibAdresse 

und Telefannummer (sofem vorhanden) aufg
eführt werden, 

— Für jeden Unterzeichnernjede Unterzeichnerin 1st auf dem
 Fomblatt oder gesonder! ET 

Bescheinigung seinerihrer Gemeinde nach dem Muster der  Anlage 15 zur K\Wahl0 

beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist 

—  Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte dar nur einen Wahlvorsc
hlag unterzeichnen; hat 

mahrere Wahlverschläge unterzeichnet, 50 ist Seine Unter
schrift auf allen weiteren 

Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung ein
es Wahlvorschlags für einen 

Wahlbezirk und einer Reserveliste bleibt unberührt. 

— Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen aerst nach Aufstellung des 

Bewerbers unlerzeichnet werden; vorher geleistele Untersc
hriften sind urgültig. 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/di
e Bewerberin Ist zulässig, wenn 

diesendiese in der Gemeinde wahlberechtigt Ist 

45 Oem Wahlvorschlag sind femer beizufügen. 

— _ die Zustimmungserklärung des Bewerbersider Bewerberin nach dem Mus
ter der Anlage 126 

zur KWahlO. Dabei hat der Bewerbei’die Bewerberin z
u versichern, dass er/’sie für keine 

andere Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder L
andrat/Landrätin kandidiert. Die 

ordnungsgemäße Abgabe der Tusimmungserklärung bis zum Ablaul der 

Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eine
s gültigen Wahlvorschlags. 

— _ eine Wählbarkeitsbescheinigung nach.dem Muster der 
Anlage 136 zur KWahlQ. 

— el Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausf
ertigung der Niederschrift 

über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung des Bewerbersider 

Bewerberin (Anlage 96 zur KWahlO), im Falle eines Eins
pruchs nach 5 17 Abs. 6 KWahlG 

auch eine Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, 
mit den nach 517 Abs. 8 KWahlG 

vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt (Anlage 106 zur KiWahl0). 

2. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 

41 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster
 der Anlage 118a zur KWahlQ 

eingereicht werden. Er muss enthalten: 

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 

Wahlvorschliag. einmelcnt, Wahlvorschläge on Einzelbewecbarn E za aurnnn 

können durch ein Kennwort gekennzeichnet werden; 

— Famllienname, die Vornamen, Beruf, Geburtscatum, Geburtsart
, Anschrift (Hauptwohnung), 

E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Eiaats::g€r%ä.el‘_fflfi WFW@E
H'F} 

U} * - Y A R



bei Beamten und Beamtinnen und Arbeitnehmern un
d Arbeitnehmerinnen nach & 13 Abs. 1 

und 6 KWahlG sind auch der Diensthem und die Beschäfigungsbehörde‘ Oder d 

Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäf
tigt sind. anzugeben, 

Der Wahlvorschlag. soll femer Namen uUnd Anschriften sowie Telefonnummer 
und E-Mail- 

Adresse der Vertravensperson und der stellvertretend
en Vertrauenspearson erihatern. 

2,2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe Mu
sSS von der. für das Wahlgebiet zum 

Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitung unterzeichne
t sein (& 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG) 

Bei anderen Wahlvorschtägen Tuss MMDESIENS B Ume
zeichmerleine Unterzelchnerna 

seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leiste
n, 

55 Wahlvorschläge der unter Nr 1,3 genanrten 
Parteien und Wählergruppen müssen fErmer von 

mindestene 5 Wahlberachtigten des Wahlbezirks, für den der. Kandidat/die Kandidatin 

aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet . sein; dies gilt auch. für 

\Wahlvorschläge von Einzelbewerbem/Einzelbewerberinnen, Die Wahlberechtigung ist 

nachzuwelsen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 

Wahlberechtiqung der Unterzeichner/Unterzeichnerinnen bis zum Ablauf der 

Einreichungsfrist Ist Voraussetzung für das Vorliegen ein
es gültigen Wahlvorschlags, 88 

zeil denn, der MNachweis kann Infolge von Umständen, die der/die 

Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hatı n
icht rechtzeitig erbracht werden. 

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk vo
n mindesteans 5 Wahlberechtigten des 

Wahlbezirks unterzeichnet seln, so sind d
ie Unterschriften auf amt/ichen Formblätter

n 

nach Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. 

Mr. 24 gilt mit der Maßlgabe entsprechend, dass det Vrkerztei
chneridie ntenzeichrefin m 

irk wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerb
er/die 

Bewerberin ist zulässig. 

.5 Dem Wahlvorschlag Sinıd Termet Dezufügen.
 

— . die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bawerber
in nach dem Muster der Anlage 12a 

zur KWahlO. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserk
lärung bis zum Ablauf 

der Einreichungsfrist ist WVoraussetzung für die Abgabe eines gültigen 

Wahlvorschlags. 
— eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster d

er Anlage 13a zur KWahlO 

— . bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähl
ergruppen eine Ausfertigung der Miederschrift 

über die Versammlung der Partei oder Wählergrupp
e Zur Aufstellung der Bewerbernder 

Bewerberinnen, Im Falle eines Einspruchs nach 5 17 Ab
s. 6 KWahlG auch eine Niederschrift 

über die wiederholte Abstimmung, mit den nach 5 17 Ab
S. 8 KWahlG vorgeschriebenen 

Versicherungen an Eides statt; Ihrer Beifügung Bedarf e n
icht, soweit eine Ausfertigung der 

Miederschrift und der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag Im 

Wahlgebiet beigefügt ist (Siehe auch Nır, 1.2 dies
er Bekanntmachung). 

— sofem sich Beamte und Beamtinnen oder Arbeitneh
mer und Arbeitnehmerinnen nach 5 13 

Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine Bescheinigung Gber Ihr Dienst- oder 

Beschäftigungsverhältnis sowie im Falle das 5 13.Abs. 1 S
atz 1 Buchstabe b oder d KWahlG 

auch über die ausgeubie Täbgkeit, Tals der Wahleier dies Zur
 Behetung an Zweifaln, für 

erfarderlich hält. 

4, Wahlvorschläge für die Reserveliste 

4.1 Für die Reservellste können nur Bewerber/Bewer
bennnen benannt werden, die für eine Partei 

oder \Nählergruppe aufireten, Die Reserkekete mu83 MOn d
a für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt 

d in(eich tändi Lei | sel . 
ar Einfeichung zuständigen L&itung unterzeichnet |||J Abl. Hü. 2']25‚ Nr. 6, S 91“



42 Die Resermveliste soll nach dem Muster der Anlage 116 zur KWahl0 e
ingereicht werden. Sie 

muss enthalten: 

_ den Namen und gof. die Kurzbezeichnung der Partel oder Wählergruppe, die die 

Reserveliste einreicht; 

_ Famllenname, die Varmamaern, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit der BewerbenBewerberinnen In erkennbarer 

Reihenfolge; bei Beamten und Beamtinnen und Arbeitnehmenm und
 Arbeitinehmerinnen nach 

6 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder 

die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben 

Cie Resemvellete sall fermer Mamen und Anschriften sowie Telefonnummer und E-Mail-
Adresse 

der Vertrauensperson Uund der stellivertretenden Vertrauensperson enthalten. 

Auf der Reserveliste kannn vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, 

unbeschadet der Reibenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin 
für einen/eine im 

Wahlbezirk oder für einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte 

Bewerbern/Bewerberin Sein soll. 

4.3 Soll ein Bewerberleine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin
 für 

ainerveine im Wahlbezirk oder für elnen/eine auf der Reserveliste aufgestel
lten anderen 

Bewerber/aufgestellte andere Bawerberin sein (& 16 AbS. 2 KWahlG}, so mu
ss die Reserveliste 

ferner enthaltan: 

— - den Famlliennamen und die Vornamen desider zu arsetzenden Bewe
rbets DewerbettT, 

— den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in deam a
der unter der deridie 

zu ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt Ist. 

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen
 au Rerdem von 

mindestens 31 Wahlberechtigten persänlich und handschriftlich unterzeichnet
 sein, 

4.5 Muss die Reserveliste außerdem von mindestens 31 Wahlberechtigten u
nterzeichnet sein, so 

sind die Unterschriften auf amtlichen Farmblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO 

zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggl die Kurzbez
eichnung der 

Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Mr, 
2.4 entsprechend. 

46 Die Zusimwiungserkarung der Bewerberider Bewerbenen ist ainzeln
 nach. dem Muster der 

Anlage 12b zur KWahlQ abzugeben, Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarm @8 nicht, 

soweit. Bewerbei/Bewerberinnen gleichzeitig. für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die 

Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt iet. 

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgerme
isterin und ’ der Vertretung der 

&ia Hückelhoven sind spätestens bis zum 07. Juli 2025, 18.00 U
hr (69. Tag vor der Wahl; 

Ausschlussfrist), beim Wahlleiter der Stadt Hückelhoven, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven, 

Zimmer: E 05 (Wahlarnt), einzureichen. 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeltig vor
 diesem Termin einzureichen, 

damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtze
itig benhoben 

werden können, 

Der Wahlausschuss der Stadt Hückelhoven hat in seiner Sitzung vom 08, 10.2024 die Einteilung des 

Wahlgebietes Stadt Hückelhoven in 22 Wahlbezirke beschlossen. Auf die Bekanntmac
hung über 

die Abgrenzung, der Wahlbezirke, veröffertlicht Tm !-.ndab‘>fiä£ %fi w ‘äk\rä6'—':ä\äfl'— 
r ’ l r F x



arschleTeT Aı 46 40.202
4, wird hingewiesen. Das

 Amisblatt ist abrufbar au
f der Homepage der 

Stadtverwaltung Hückelhoven na 

Rathaus/Amtsbiatt”. 

Hückelhoven, 03.04.202
5 

Der Wahletar 

{ anns 

L Beigeordneter und Wahllei
ter 

unter der  Rubrik „Aus dem 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 6, S. 93
“



Hückelhoven, 25.03.2
025 

Bekanntmachung 

beireemd die Uewandlu
ngsverfähren an den ka

tholischen Grundschulen
 Brachelen 

und Kleingladbach in Ge
meinschaftsgrundschul

en gemäß Beschluss des
 Stadtrates 

vom 18.09.2024, 

Eitermabetimmungsergeb
nis an der KGS Brachelen im Zeitraum vom 10. — 

12.03,20250 

440 abstimmungsberechtg
te Eiter 

a9 abgegebene SÜmme
n 

sg Stimmen für eine Umwa
ndlung 

30 Stimmen gegen eine Umw
andlung 

Das notwendige Mehth
eitsquonum an 71 Ja

-Stimmen wurde damit
 nicht erreicht, 

Ehernahstimmungaerget:l
m's an der KGS Klein

gladbach im Zelraum Y
om 17. — 

19.03.2025: 

109 abstimmungsberech
tigte Eltern 

52 abgegebene Stimmen
 

7 Stimmen für eine U
mwandiung 

45 Stimmen gegen eine A
rrn 

Das notwendige Mehr
heitsquorum Von 55 

Ja-Stimmen wurde da
mit nicht erreicht. 

Die Vrmwandiungsverf
anren aind aufgrund 

der nicht erreichten Mehrh
eitsquoren 

damit beendet. Die Gr
undschulen Brachelen

 und Kleingladbach bl
eiben katholische 

Grundschulen, 

i 
BemdJansen 

ürgermeister „Abl. Hü. 2025, Nr. 6, 5. 9
4“


